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1.1
4.3

Versiegelte Fläche (Gebäude, Asphalt, Beton, engfugiges Pflaster, Mauern)
Grünflächen in Industrie und Gewerbegebieten

Landschaftspflegerischer Begleitplan (LBP) zum
Bebauungsplan 23 D - Gewerbegebiet Wahrbrink-West 1 -

1.1 Versiegelte Fläche (Gebäude, Asphalt, Beton, engfugiges Pflaster, Mauern)

Bearbeitung:

Bebauungsplan 23 D

0
0,2

0

Codes entsprechend der Biotoptypenwertliste aus der 
"Bewertung von Eingriffen in Natur und Landschaft im Rahmen der Bauleitplanung", Kreis Unna 2003

Grundwert

- Gewerbegebiet Wahrbrink West 1 -

Karte 2 - Zustand des Untersuchungsraums gemäß den
               Festsetzungen des Bebauungsplans
Festsetzungen

Grenze des Geltungsbereichs des Bebauungsplans

Bilanzierungsfläche für das eigenständige Gewässerausbauverfahren

Zustand gemäß den Festsetzungen 
im eingriffsrelevanten Geltungsbereich des Bebauungsplans:

Industriegebiet (§ 9 BauNVO)

Straßenverkehrsflächen

1.2 Schotter-, Kies-, Sandflächen, wassergebundene Decken 0,1
Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung: Wirtschaftsweg

8.3 Hecken, Gebüsche, Feldgehölze (reich strukturiert)
-Bestand-
-Neuanlage-

0,8
0,7

Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft 
A 4

A 5Maßnahme A 4 Feldgehölz
Die Fläche ist mit heimischen standortgerechten 
Sträuchern und Bäumen zu bepflanzen. Der 
Pflanzabstand beträgt 1,50 m. Der Strauchanteil 
der Pflanzung beträgt 80%, der Baumanteil 
beträgt 20%. Die Gehölze sind fachgerecht zu 
pflanzen, zu pflegen und dauerhaft zu erhalten.

Maßnahme A 5 Feldgehölz
Die Fläche ist mit heimischen standortgerechten 
Sträuchern und Bäumen zu bepflanzen. Der 
Pflanzabstand beträgt 1,50 m. Der Strauchanteil 
der Pflanzung beträgt 80%, der Baumanteil 
beträgt 20%. Die Gehölze sind fachgerecht zu 
pflanzen, zu pflegen und dauerhaft zu erhalten.

B

A

C

D

Festsetzungen gem. § 9 (1) Nr. 20 BauGBA D-

Ausgangszustand der externen Kompensationsmaßnahmen

Zustand der externen Kompensationsmaßnahmen gemäß Festsetzungen


